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1. Notwendigkeit der Änderung des Flächennutzungsplans 

Der Gemeinderat der Gemeinde Berglen hat in öffentlicher Sitzung am 17.12.2019 
die Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens "Neubau Bauhof" in Berglen-Steinach 
und Berglen-Reichenbach beschlossen. 

Das Plangebiet befindet sich teilweise im Gewerbegebiet Erlenhof im Ortsteil Stein-
ach in unmittelbarem Anschluss an die bestehende Siedlungsfläche. Das Gebiet de-
finiert künftig den westlichen Siedlungsrand des Ortsteils Steinach und bildet gleich-
zeitig den Übergang zum angrenzenden Landschaftsraum. 

Der wirksame Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsver-
bands Winnenden und der Gemeinde Berglen stellt im Bereich "Bauhofgelände" die 
außerhalb des Siedlungszusammenhangs liegende Fläche als Fläche für die Land-
wirtschaft (Bestand) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 Buchstabe a BauGB dar. Nachrichtlich 
ist hier zudem ein Landschaftsschutzgebiet vermerkt. 

Durch die 15. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) 
des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine 
gewerbliche Baufläche (Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 
Nr. 3 BauNVO dargestellt. 

 

2. Verfahren 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden hat in öf-
fentlicher Sitzung am 11.12.2019 und der Gemeinderat der Gemeinde Berglen am 
17.12.2019 die Aufstellung der 15. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungs-
plans 2000 - 2015 (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der 
Gemeinde Berglen beschlossen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens "Neubau Bauhof" in Berglen-Steinach 
und Berglen-Reichenbach wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Berglen in 
öffentlicher Sitzung am 17.12.2019 beschlossen. Mit der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans soll nach § 8 Abs. 3 BauGB gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan im 
Parallelverfahren geändert werden. 

Die im Flächennutzungsplanänderungsverfahren frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 30.03.2020 bis einschließlich 
30.04.2020 durchgeführt. Diese fand für den Bereich der Gemeinde Berglen in Form 
einer öffentlichen Auslegung der Planunterlagen im Rathaus Oppelsbohm, Eingang 
Beethovenstraße 18, Zwischenbau, während den folgenden Dienststunden: Montag 
und Donnerstag: 08:30 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr, Dienstag: 08:30 - 12:00 Uhr, 
14:00 - 16:00 Uhr, Mittwoch: 08:30 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:30 Uhr und Freitag: 08:30 
- 13:00 Uhr, statt. Für den Bereich des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden 
fand die öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen im Rathaus Winnenden, 1. 
Untergeschoss, im Vorraum, während den folgenden Dienststunden: Montag bis Frei-
tag: 09:00 - 12:00 Uhr; Montag und Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr und Donnerstag 15:00 
- 18:00 Uhr statt. Es ging während dieses Zeitraums keine schriftliche Anregung von 
Seiten der Öffentlichkeit ein. 
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Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurde mit Schreiben vom 19.03.2020 durchgeführt. Die Anregungen und Hinweise 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden im weiteren Verfah-
ren berücksichtigt. 

 

3. Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

Der gemeinsame Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsver-
bands Winnenden und der Gemeinde Berglen wurde mit Erlass des Regierungsprä-
sidiums Stuttgart vom 29.05.2006 genehmigt. Er ist mit der Bekanntmachung der 
Genehmigung am 06.07.2006 wirksam geworden. Im Gebiet des Teilverwaltungs-
raumes Berglen hat sich inzwischen der o. g. Änderungsbedarf ergeben. Dieser wird 
wie folgt begründet: 

Nordwestlich des Ortsteils Erlenhof soll im Bereich des bestehenden Gewerbegebiets 
"Gewerbegebiet Erlenhof – II. Bauabschnitt" auf den Gemarkungen Steinach und Rei-
chenbach, Flur Spechtshof, ein neuer Gemeindebauhof mit Wasserwerk errichtet 
werden und der bestehende Standort in der Orffstraße 8 in Berglen-Oppelsbohm ein-
schließlich der Wasserwerksbetriebsstelle in der Forchenstraße 15 sowie der beiden 
Lager aufgegeben werden. Durch die Aufgabe bzw. Verlagerung des bestehenden 
Gemeindebauhofs und des Wasserwerks ist vorgesehen, die innerörtliche Fläche für 
die Nachverdichtung bzw. Innenentwicklung freizumachen und einer Wohnbebauung 
zuzuführen. Im gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 (FNP) des Gemein-
deverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen ist die außerhalb des 
Siedlungszusammenhangs liegende Fläche als Fläche für die Landwirtschaft (Be-
stand) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 Buchstabe a BauGB dargestellt und nachrichtlich als 
Landschaftsschutzgebiet vermerkt. 

Durch die 15. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) 
des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird eine 
gewerbliche Baufläche (Planung) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 
Nr. 3 BauNVO dargestellt. 

 

4. Planungsraum 

Das Plangebiet der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Winnenden und der Gemeinde Berglen befindet sich teilweise im 
Gewerbegebiet Erlenhof II. Bauabschnitt am nordwestlichen Rand des Ortsteils Stein-
ach in unmittelbarem Anschluss an die bestehende Siedlungsfläche. 
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Abb. 1: Planungsraum des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der 
Gemeinde Berglen 

 

5. Bestehende Planung 

5.1 Landesplanung / Landesentwicklungsplan 2002 

Der Landesentwicklungsplan dient der Sicherung und Ordnung der räumlichen Ent- 
wicklung des ganzen Landes. Er ist das rahmensetzende, integrierende Gesamtkon-
zept für die räumliche Ordnung und Entwicklung des Landes. An ihm sind alle räum-
lichen Planungen, insbesondere die Regionalplanung, die kommunale Bauleit- pla-
nung und die fachlichen Einzelplanungen zu orientieren. Er ist durch Rechtsver- ord-
nung der Landesregierung für verbindlich erklärt. Die Aussagen des Landesent- wick-
lungsplans werden für die zwölf Regionen des Landes durch die Regionalpla- nung 
konkretisiert. Die Zuständigkeit hierfür liegt nach dem Landesplanungsgesetz bei den 
Trägern der Regionalplanung. 

Die Vorgaben im Landesentwicklungsplan und in den Regionalplänen unterscheiden 
zwischen Zielen und Grundsätzen. Beide sind für die kommunale Bauleitplanung und 
die Fachplanung bindend. 

Ziele: Die Ziele der Landes- und Regionalplanung können durch planerische Abwä- 
gung oder Ermessensausübung nicht überwunden werden. Die Ziele sind auch für 



 

15. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes 2000 - 2015 
des GVV Winnenden und der Gemeinde Berglen 

Begründung 28.09.2020 

 
 

Seite 4 von 11 Stadtentwicklungsamt Winnenden 

Personen des Privatrechts bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben verbindlich, 
wenn an ihnen die öffentliche Hand mehrheitlich beteiligt ist oder wenn die Planun- 
gen und Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. 

Grundsätze: Grundsätze sind allgemeine Aussagen, die in der planerischen Abwä- 
gung und bei der Ermessensausübung, insbesondere bei der Bauleitplanung, zu be-
rücksichtigen sind. 

Der Landesentwicklungsplan wurde von der Regierung des Landes Baden-Württem-
berg am 23. Juli 2002 als Verordnung als verbindlich erklärt. 

Im Landesentwicklungsplan 2002 des Landes Baden-Württemberg befindet sich die 
Gemeinde Berglen in der Raumkategorie Ländlicher Raum im engeren Sinne. Die 
Gemeinde Berglen ist als Nahbereich der Großen Kreisstadt Winnenden (Unterzent-
rum) kategorisiert und liegt neben der Landesentwicklungsachse zwischen dem Mit-
telzentrum Backnang und dem gemeinsamen Mittelzentrum Fellbach / Waiblingen 
(Doppelzentrum). 

 

5.2 Regionalplanung / Regionalplan 

Der Regionalplan wurde von der Regionalversammlung am 22.07.2009 als Satzung 
beschlossen und ist durch die Bekanntmachung am 12.11.2010 rechtsverbindlich ge-
worden. Der in der Raumnutzungskarte mit der zeichnerischen Darstellung der ver-
bindlich festgelegten Ziele festgelegte Regionale Grünzug (VRG), PS 3.1.1 (Z), liegt 
vollständig im räumlichen Geltungsbereich der 15. Änderung des gemeinsamen Flä-
chennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands Winnen-
den und der Gemeinde Berglen. Die Vorgaben im Regionalplan unterscheiden zwi-
schen Zielen und Grundsätzen. Beide sind für die kommunale Bauleitplanung und die 
Fachplanung bindend. Die Ziele der Regionalplanung können durch planerische Ab-
wägung oder Ermessensausübung nicht überwunden werden. 

Der in der Raumnutzungskarte festgelegte Regionale Grünzug ist ein Vorranggebiet 
für den Freiraumschutz mit dem Ziel der Erhaltung und Verbesserung des Freiraumes 
und der Sicherung des großräumigen Freiraumzusammenhangs. Der in der Raum-
nutzungskarte mit der zeichnerischen Darstellung der verbindlich festgelegten Ziele 
festgelegte Regionale Grünzug ist fachlich begründet und durch das verordnete Land-
schaftsschutzgebiet "Buchenbach-, Brunnbächle-, Steinach- und Zipfelbachtal mit an-
grenzenden Hängen sowie Bürger Höhe (1.19.008)" dargestellt. Der Regionale Grün-
zug beinhaltet und ergänzt die überregional bedeutsamen naturnahen Landschafts-
räume, die gemäß Plansatz 5.1.2 des Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württem-
berg zu sichern sind, und in dem die Funktions- und Leitungsfähigkeit des Naturhaus-
haltes zu erhalten und zu verbessern ist. 

Mit dem Verband Region Stuttgart sind zur Bestimmung der genauen Ausformung 
bzw. Abgrenzung des in der Raumnutzungskarte mit der zeichnerischen Darstellung 
der verbindlich festgelegten Ziele festgelegten Regionalen Grünzugs Gespräche ge-
führt worden. Durch die geringe Flächengröße des Eingriffs ist ein Zielabweichungs-
verfahren nicht erforderlich. Die Abweichung ist unter raumordnerischen Gesichts-
punkten vertretbar und die Grundzüge der Planung werden nicht berührt. 
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Abb. 2: Auszug aus der rechtsverbindlichen Raumnutzungskarte des Verbands Re-
gion Stuttgart 

 

5.3 Landschaftsschutzgebiet 

Das verordnete Landschaftsschutzgebiet "Buchenbach-, Brunnbächle-, Steinach- 
und Zipfelbachtal mit angrenzenden Hängen sowie Bürger Höhe (1.19.008)" liegt voll-
ständig im räumlichen Geltungsbereich der 15. Änderung des gemeinsamen Flächen-
nutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden 
und der Gemeinde Berglen. 

Landschaftsschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen nach 
§ 26 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG) ein besonderer Schutz von Natur 
und Landschaft zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfähigkeit und 
nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter wegen der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Landschaft oder 
wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Erholung erforderlich ist. Von den Gebo-
ten und Verboten des Bundesnaturschutzgesetzt (BNatSchG), in einer Rechtsverord-
nung auf Grund des § 57 Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie nach dem 
Naturschutzrecht der Länder kann auf Antrag Befreiung gewährt werden, wenn dies 
aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozi-
aler und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder die Durchführung der Vorschriften im 
Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen würde und die Abweichung mit 
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den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege vereinbar ist. Ein entsprechen-
der Antrag auf Feststellung der Befreiungslage gemäß § 67 Abs. 1 BNatSchG wurde 
von der Gemeinde Berglen bereits beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis gestellt. Zu-
dem fanden im Vorfeld der Planung entsprechende Gespräche mit der Unteren Na-
turschutzbehörde statt. 

 

6. Planung 

Der bestehende Bauhof der Gemeinde und die Betriebsstelle des Wasserwerks sind 
aktuell auf vier Standorte im Gemeindegebiet verteilt: 

- Bauhof Berglen in Oppelsbohm, Orffstraße 6 

- Lager Bauhof in Steinach, Lindenstraße 36 

- Lager Bauhof in Reichenbach, Scheune Flurstück 372/1 

- Betriebsstelle Wasserwerk in Steinach, Forchenstraße 15 

Damit der Bauhof auch in Zukunft seine Aufgaben bei der Unterhaltung der öffentli-
chen Einrichtungen wahrnehmen kann, sollen alle Betriebsteile an einem Standort 
zusammengefasst werden. Zu den Aufgaben des Bauhofs gehören neben den win-
terlichen Streu- und Räumdiensten der öffentlichen Straßen und Plätze die Repara-
turen an Feldwegen, das Nachziehen der Entwässerungsgräben, die Kontrolle der 
Spielplätze und Überprüfung der Spielgeräte sowie die Pflege verschiedener öffentli-
cher Grünanlagen und der zahlreichen kommunalen Landwirtschaftsflächen. 

Der bestehende Gemeindebauhof in der Orffstraße 8 in Berglen-Oppelsbohm ist auf-
grund des Alters (Baujahr 1973 und Erweiterung 1979) sanierungsbedürftig. Es be-
stehen bautechnische (z. B. Korrosion im Dachgeschoss), funktionale (z. B. keine 
ordnungsgemäßen Arbeitsstätten, Sanitäranlagen und Sozialräume gemäß Arbeits-
stättenverordnung) und betriebliche Mängel (z. B. geringe Lagerkapazität für u. a für 
Material, Baustoffe sowie wenig Abstellmöglichkeiten für Betriebsfahrzeuge, fehlen-
der Waschplatz für Fahrzeuge usw.). 

Das Bauhofgelände liegt innerhalb des bestehenden Wohngebiets "Alter Hau" in 
Berglen-Oppelsbohm. Unmittelbar angrenzend befinden sich Wohngebäude. Durch 
an- und abfahrende Fahrzeuge sowie die Be- und Entladung von Maschinen und Ge-
räten bestehen gegenüber der Wohnbebauung relevante Lärmbelastungen. Durch 
die Verlagerung sollen auch die Konflikte, die durch die innerörtliche Lage des Bau-
hofs mit der umgebenden Wohnnutzung entstehen, gelöst werden. Darüber hinaus 
ist die Zufahrt zum Gemeindebauhof durch den engen Straßenraum im Schumann-
weg verkehrstechnisch nicht günstig. Es bestehen für größere Lastkraftwagen keine 
ausreichend bemessene Rangierflächen, sodass bei Materialanlieferungen der öf-
fentliche Verkehrsraum vor dem Gemeindebauhofgelände in Anspruch genommen 
wird und dieser Umstand ist für vorbeifahrende Fahrzeuge eine Verkehrsgefährdung.  

Die bisherigen Standorte in Oppelsbohm und Steinach sollen als innerörtliche Wohn-
standorte entwickelt werden. Die Gemeinde hat aktuell innerörtlich keine eigenen Flä-
chen mehr, die für eine Nachverdichtung herangezogen werden könnten. Die Feld-
scheune am Ortsrand von Reichenbach soll Nebenerwerbslandwirten zur Verfügung 
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gestellt werden, die Streuobstwiesen im Gemeindegebiet pflegen und hierfür Unter-
stellmöglichkeiten für Maschinen benötigen.  

Insgesamt ist eine Erweiterung bzw. Weiterentwicklung des bestehenden Gemeinde-
bauhofs in der Orffstraße 8 in Berglen-Oppelsbohm durch die genannten Gründe so-
wie auf Grund der beengten Verhältnisse nicht realisierbar. Die Entwicklung eines 
zukunftsfähigen Standortes für den Bauhof und das Wasserwerk ist für Berglen als 
Flächengemeinde mit zahlreichen Teilorten und großem Gemeindegebiet eine Not-
wendigkeit. Die Aufstellung des Bebauungsplanes verfolgt das Ziel, den Bauhof an 
einem verkehrsgünstigen und lärmkonfliktarmen Standort anzusiedeln.  

Der nordwestlich des Ortsteils Erlenhof, im Bereich des bestehenden Gewerbege-
biets "Gewerbegebiet Erlenhof – II. Bauabschnitt" in Berglen-Steinach, geplante neue 
Gemeindebauhof liegt verkehrsgünstig an einer verkehrstechnisch gut erschlossenen 
Ortsdurchfahrtsstraße (L 1140) am westlichen Ortseingang. Die sehr gute Verkehrs-
anbindung ermöglicht das schnelle Erreichen der Einsatzorte im Gemeindegebiet. 
Aufgrund der Lage im Gewerbegebiet "Gewerbegebiet Erlenhof – II. Bauabschnitt" in 
Berglen-Steinach besteht außerdem kein Konfliktpotential mit bestehender und auch 
mit im Gewerbegebiet nahezu ausgeschlossener Wohnbebauung. Zudem ist in un-
mittelbarer Nähe eine Tankstelle vorhanden, die den Verzicht auf eine eigene Be-
triebstankstelle ermöglicht. Die geplante Flächengröße ermöglicht außerdem eine 
Streusalzlagerung in einem Silo (sicherer Befüllvorgang und einfache, schnelle Bela-
dung der Fahrzeuge aus dem Silo möglich). Ein weiterer Vorteil ist die mögliche In-
tegration der Verwaltung des Wasserwerks im Gemeindebauhofgebäude (Aufgabe 
des Betriebssitzes in der Forchenstraße 15 in Berglen-Steinach, gemeinsame Nut-
zung von Maschinen und Geräten. 

Durch die 15. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) 
des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung eines neuen Gemein-
debauhofs geschaffen. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Berglen hat in öffentlicher Sitzung am 17.12.2019 
die Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens "Neubau Bauhof" in Berglen-Steinach 
und Berglen-Reichenbach beschlossen. Die Darstellung des Flächennutzungsplanes 
wird entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans angepasst.  

Mit der 15. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) 
des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 
die folgenden neuen Darstellungen aufgenommen: 

- eine gewerbliche Baufläche (Planung) in Berglen-Steinach (0,2 ha) 
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Abb. 3: 15. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans, Entwurf vom 
28.09.2020 

 

6.1 Gewerbeflächenbedarf 

Bedarfsermittlung des Gewerbeflächenbedarfs nach der Plausibilitätsprüfung des 
Landes Baden-Württemberg 

Die Gemeinden können Bauflächen in einem Umfang ausweisen, der ihrem voraus-
sichtlichen Bedarf entspricht (§ 5 Abs. 1 BauGB). Sie sollen dabei aber mit Grund 
und Boden sparsam umgehen, der Innenentwicklung durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen und Nachverdichtung den Vorrang vor zusätzlicher Inanspruchnahme 
von Flächen geben und die Bodenversieglung begrenzen (§ 1a BauGB). Für die 
Plausibilität des Planungsansatzes zum Gewerbeflächenbedarf ist ein pauschaler 
Flächenansatz, bezogen auf Raumkategorie / zentralörtliche Funktion, Wohnbauflä-
che oder Einwohnerzahl, wegen der Differenziertheit gewerblicher Bedarfsansprü-
che nicht geeignet. Der prognostizierte Gewerbeflächenbedarf muss daher im Ein-
zelfall nachvollziehbar dargestellt und begründet sein. 
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Dazu soll aus den Planunterlagen und der Begründung ersichtlich sein: 

• Darstellung nicht bebauter Misch-, Gewerbe- und Industrieflächen in Plange-
bieten sowie nicht bebauter und nicht genutzter Misch-, Gewerbe- und Indust-
rieflächen im nicht beplanten Bereich einschließlich betrieblicher Reserveflä-
chen sowie die Darlegung von deren Entwicklungspotenzialen für gewerbliche 
Flächennutzung sowie der Strategien zu deren Mobilisierung, 

• Darstellung von Flächen mit Nutzungspotentialen für gewerbliche Anlagen in 
anderen Bestandsgebieten sowie deren Eignungsqualitäten, Aktivierbarkeit und 
Strategien zu deren Mobilisierung, 

• Darstellung der Beteiligungen an interkommunalen Gewerbegebieten 

• Darstellung und Begründung des zusätzlichen Gewerbeflächenbedarfs ortsan-
sässiger Unternehmen, 

• Darstellung und Begründung des zusätzlichen Flächenbedarfs für Neuansied-
lungen unter Darlegung der angewandten Berechnungsmethode der Flächen-
bedarfsprognose, 

• Berücksichtigung regionalplanerischer Vorgaben hinsichtlich Funktionszuwei-
sung und Obergrenzen für gewerbliche Flächen, soweit vorhanden. 

Bei der Darstellung neuer gewerblicher Flächen soll in die Prüfung der Plausibilität 
des Bedarfs auch die überschlägige Prüfung der Entwicklungseignung dieser Flä-
chen einbezogen werden.  

Die geringe Flächengröße der gewerblichen Baufläche "Bauhofgelände" (Planung) 
in Berglen-Erlenhof (0,2 ha) gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 
3 BauNVO liegt deutlich unter der Schwelle für eine Bedarfsermittlung des Gewer-
beflächenbedarfs nach der Plausibilitätsprüfung des Landes Baden-Württemberg 
gemäß den "Hinweisen für die Plausibilitätsprüfung der Bauflächennachweise im 
Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 6 des Baugesetzbuchs und nach § 
10 Abs. 2 des Baugesetzbuchs" vom 15. Februar 2017. 

 

7. Umweltbericht 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden hat in öf-
fentlicher Sitzung am 11.12.2019 und der Gemeinderat der Gemeinde Berglen hat in 
öffentlicher Sitzung am 17.12.2019 die Aufstellung der 15. Änderung des gemeinsa-
men Flächennutzungsplans 2000 - 2015 (FNP) des Gemeindeverwaltungsverbands 
Winnenden und der Gemeinde Berglen beschlossen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanverfahrens "Neubau Bauhof" in Berglen-Steinach 
und Berglen-Reichenbach wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Berglen in 
öffentlicher Sitzung am 17.12.2019 beschlossen. Mit der Aufstellung eines Bebau-
ungsplans kann nach § 8 Abs. 3 BauGB gleichzeitig auch der Flächennutzungsplan 
im Parallelverfahren geändert werden. 
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Die Gemeinde Berglen beauftragte das Landschaftsarchitekturbüro Blank mit der Er-
stellung des Umweltberichtes gemäß § 2 Abs. 4 BauGB. Auf den Umweltbericht als 
Bestandteil der Begründung des Büros Blank vom 23.09.2020 wird verwiesen. 

 

 

Gefertigt: 

Winnenden, den 28.09.2020 

 

 

 

Schlecht 
Stadtentwicklungsamt 
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1 Einleitung, Planungsvorhaben, Aufgabenstellung 

Im Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung des Gewerbegebiets Erlenhof am 
nordwestlichen Ortsende der Gemeinde Berglein (Rems-Murr-Kreis) sind die Überbauung 
einer etwa 4000 qm2 großen Grünlandfläche und die Rodung einer Obstbaumpflanzung 
und eines Gehölzbestands vorgesehen. Damit sind möglicherweise Eingriffe in Lebens-
räume von artenschutzrechtlich relevanten Tierarten verbunden, die nach dem Bundesna-
turschutzgesetz verboten sind. Das Vorkommen von besonders oder streng geschützten 
Arten und deren Lebensstätten im Bereich des Grünlands und des vorhandenen Baum- 
und Gehölzbestands kann nicht ausgeschlossen werden. 

Bei diesen möglichen artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Bun-
desnaturschutzgesetz handelt es sich um die Tötung von Individuen oder Entwicklungs-
formen besonders geschützter Vogel- und anderer Tierarten (§ 44 Abs. 1 Ziff. 1 
BNatSchG), um die erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Population einer betroffenen 
Tierart bzw. des günstigen Erhaltungszustands dieser Art (§ 44 Abs. 1 Ziff. 2 BNatSchG) 
und um die Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Ziff. 3 
BNatSchG).  

Diese gesetzlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes sind im Rahmen von Be-
bauungsplanverfahren in Form einer artenschutzrechtlichen Prüfung bzw. einer Potenzi-
alanalyse (Relevanzuntersuchung) zwingend zu berücksichtigen, um Konflikte bei der 
Planung mit dem Artenschutz und mögliche Beeinträchtigungen durch die geplanten Ein-
griffe auf den Artenbestand ausschließen oder durch entsprechende Maßnahmen vermei-
den bzw. vermindern und ggf. ausgleichen zu können.  

Vor Beginn der Eingriffe, der Rodung der Bäume und der Baufeldfreimachung war des-
halb zu prüfen, ob streng oder besonders geschützte Tierarten oder Artengruppen vor-
kommen und artenschutzrechtliche Tatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen 
sein können.  

Zu diesem Zweck wurde im Auftrag der Gemeinde und des Landschaftsarchitekturbüros 
am 9.5.2016 ein Ortstermin durchgeführt, um die betroffenen Fläche sowie die Bäume 
und Gehölzbestände auf Anhaltspunkte für ein Vorkommen besonders oder streng ge-
schützter Tierarten bzw. auf das Vorhandensein artenschutzrelevanter Strukturen und 
potenzieller faunistischer Lebensräume (Habitatstrukturen, Nist- und Ruhestätten, Quar-
tiere) hin zu untersuchen.  

Auf der Grundlage dieser Habitatpotenzialanalyse war festzustellen, ob durch die vorge-
sehenen Eingriffe und die Umsetzung des Bebauungsplans gegen Verbote nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG verstoßen werden könnte und wie diese ggf. zu vermeiden sind bzw. 
welche vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) notwendig wer-
den. Das Gutachten diente als Voraussetzung der Baugenehmigung für die Vorlage bei 
der Unteren Naturschutzbehörde. 
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2 Lage, Beschreibung und wesentliche Strukturmerkmale des Untersuchungsgebiets 

Das Planungsgebiet befindet sich im westlichen Teil der Gemeinde Berglen (Rems-Murr-
Kreis), zwischen den Teilorten Reichenbach, Steinach und Ödernhardt, im Bereich des 
Weilers Erlenhof, dem das Gewerbegebiet Erlenhof angegliedert ist.  

Bei dem ca. 4000 qm2 großen nach Westen hin leicht ansteigenden Gelände im Gewann 
Beetlesäcker mit den Flurstücks-Nrn. 172, 740/2, 740/3, 740/42, 740/43, 740/44 und 
740/48 handelt es sich um den geplanten 3. Erweiterungsabschnitt des Gewerbegebiets 
(Erlenhof III).  

Es umfasst eine Grünlandfläche am nordwestlichen Rand des bestehenden Gewerbege-
biets am Ende der Heinkelstraße und südwestlich der L 1140 gelegen, mit 39 vor etwa 6 
Jahren angepflanzten Obstbäumen (Apfel-, Birnen- und Kirschbäume) nordwestlich eines 
durch das Gebiet führenden asphaltierten Feldwegs sowie weiteren rund 50 kleineren 
bzw. jüngeren Bäumen und Gehölzen mit einzelnen Gehölzverjüngungen und Sträuchern, 
u.a. mit Hasel, in einem kleineren Abschnitt südlich und südöstlich dieses Weges. Auch 
die Umgebung wird durch Grünlandflächen mit Gehölzstrukturen geprägt.  

Zwischen dem Feldweg und der Heinkelstraße befindet sich ein schmaler geringfügig mit 
Steinen befestigter vermutlich meist ausgetrockneter Entwässerungsgraben, der randlich 
mit einzelnen Weiden bewachsen ist und am Anfang des Feldwegs in einer Verdolung 
mündet.  

Am östlichen Rand und außerhalb der Planungsgebietsgrenze befinden sich Gebäude der 
Druckregelstation Gewerbegebiet des Wasserwerks Berglen, Heinkelstr. 23. 

Das Grünland wird extensiv genutzt, z.T. beweidet und weist partiell eine relativ artenrei-
che Krautschicht auf, mit Zeigerarten von nährstoffarmen und auch wechselfeuchten 
Standortanteilen, etwa Kriechender Günsel, Gänse-Fingerkraut, Kleiner Wiesenknopf, 
Echtes Mädesüß, Stumpfblättriger Ampfer u.a. 

Großräumig gehört der Landschaftsraum dem Naturpark „Schwäbisch-Fränkischer Wald“ 
(NP 5) an, die nähere Umgebung ist als Landschaftsschutzgebiet „Buchenbach-, Brunn-
bächle-, Steinach- und Zipfelbachtal mit angrenzenden Hängen sowie Bürger Höhe“ (LSG 
1.19.008) ausgewiesen, einschließlich des nordwestlichen Drittels des Planungsgebiets. 
In diesem Bereich wird eine Befreiung von der Landschaftsschutzgebiets-Verordnung 
erforderlich werden.     

Bei den Obstbaumpflanzungen, die sich zur Hälfte innerhalb des Landschaftsschutzge-
biets befinden, handelt es sich um eine Ausgleichsmaßnahme für Eingriffe im Rahmen 
anderer Planungen. Diese Obstbäume müssen ggfs. an anderer Stelle ersetzt werden.   

In der Umgebung wurden mehrere nach § 33 NatSchG kartierte und geschützte Biotope 
ausgewiesen: „Schlehenhecken, Beetlesäcker“ (Biotop-Nr. 171221191695), „Buchenbach 
von der Neumühle bis Oppelsbohm“ (Biotop-Nr. 171221191700) und „Steinach“ (Biotop-
Nr. 171221191702). 
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3 Habitatstrukturen, Artenpotenzial und faunistische Bewertung  

Die Geländebesichtigung zur Untersuchung des Plangebiets, Erfassung möglicher Habi-
tatstrukturen und Lebensstätten sowie des (potenziellen) Vorkommens artenschutzrecht-
lich relevanter Artengruppen bzw. Tierarten im Bereich des rund 4000 qm2 großen Pla-
nungsgebiets mit den zu rodenden Obstbaumpflanzungen und Gehölzen erfolgte am 
9.5.2016. Vegetationsstrukturen sowie Baum- und Gehölzarten wurden aufgenommen 
und Sichtbeobachtungen von Tieren notiert. 

Die Obstbaumpflanzungen und jungen Gehölze haben eine begrenzte Bedeutung als 
Niststätten ungefährdeter allgemein verbreiteter und z.T. häufiger besonders geschützter 
gebüsch- und freibrütender Vogelarten, von einem Vorkommen von höhlenbrütenden Ar-
ten und Fledermäusen ist dagegen wegen des Fehlens von potentiell mehrjährig nutzba-
ren Niststätten und Quartieren - in Baum- und Spechthöhlen - nicht auszugehen.  

Brutvogelarten des Offenlands kommen auf dem Areal ebenfalls nicht vor. Das Grünland 
wird jedoch von einzelnen Vogelarten der Umgebung zur Nahrungssuche und das Gebiet 
vermutlich auch von Fledermäusen als Jagdgebiet genutzt, allerdings handelt es sich um 
keinen essentiellen Teillebensraum.  

Während des Ortstermins konnte der Turmfalke (Art der Vorwarnliste) beobachtet werden, 
ein Brutvorkommen dieser oder anderer streng geschützter oder in Anhang 1 der europa-
weit gültigen Vogelschutzrichtlinie aufgeführter Vogelarten innerhalb des Plangebiets und 
in unmittelbarer Umgebung ist dagegen auszuschließen.   

Ältere Baum- und Gehölzbestande mit entsprechenden Alt- und Totholzanteilen fehlen 
auch für besonders oder streng geschützte altholzbewohnende Käferarten (Totholzkäfer), 
so dass nicht mit deren Vorkommen zu rechnen ist.  

Ebenfalls ist die streng geschützte und in Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnete Ha-
selmaus auszuschließen, da Hasel- und andere geeignete dicht stehende Sträucher als 
notwendige Habitatbestandteile für diese Art nahezu vollständig fehlen. 

Am Rand der (aktuell ausgetrockneten) Wassermulde wurde am 9 5. 2016 ein einzelner 
Wasserfrosch festgestellt, für den in der Umgebung zwar geeignete Laichgewässer be-
stehen, der sich innerhalb des Untersuchungsgebiets dagegen nur vorübergehend aufge-
halten hat.   

Im Bereich des Grünlands wurden potenzielle Raupen-Futterpflanzen von artenschutz-
rechtlich relevanten Schmetterlingsarten gefunden bzw. konnten nicht ausgeschlossen 
werden, so dass ein Vorkommen der zwei Wiesenknopf-Ameisenbläulings-Arten (Maculi-
nea teleius und Maculinea nausithous) und des Großen Feuerfalters (Lycaena dispar) 
möglich ist und überprüft werden muss.  

Auch ein Vorkommen der streng geschützten und in Anhang IV der FFH-Richtlinie ver-
zeichneten Zauneidechse (Art der Vorwarnliste) ist nicht auszuschließen, auch wenn die 
für diese Art erforderlichen Habitatstrukturen nur vereinzelt gefunden wurden und insge-
samt vermutlich keine ausreichende Lebensstätte vorhanden ist. 
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Für weitere artenschutzrechtlich relevante geschützte Tierarten oder Artengruppen, für die 
auf dem Areal keine geeigneten oder nur unzureichende Lebensraumbedingungen vor-
handen sind, kann ein Vorkommen generell ausgeschlossen werden. 

 

   

 

4  Konfliktanalyse, Vermeidung und Verminderung von Verbotstatbeständen sowie 
Ausgleichsmaßnahmen 

Die Habitatpotenzialanalyse hat ergeben, dass artenschutzrechtliche Konflikte nicht aus-
zuschließen sind.  

Konflikte mit dem Artenschutz und möglichen vorkommenden Tierarten können sich durch 
die Rodung von Gehölzen und Bäumen sowie den Umbruch des Grünlands ergeben. Ar-
tenschutzrechtliche Verbotstatbestände sind ggfs. zu vermeiden, zu minimieren oder 
durch Kompensationsmaßnahmen auszugleichen.  
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Vor allem sind die Eingriffe in den Obstbaum- und Gehölzbestand außerhalb der Brutzeit 
von Vogelarten in einem Zeitraum ab 1. Oktober bis Ende Februar vorzunehmen. Die 
baubedingte Zerstörung von Brutstätten und eine damit verbundene Tötung potenziell 
anwesender Jungtiere (Verbotstatbestand nach § 44 Art. 1, Ziff. 1 BNatSchG, Tötungs-
verbot) kann so vermieden werden.  

Dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört werden (§ 44 Art. 1, Ziff. 3 BNatSchG), ist 
wegen des Fehlens eines entsprechend ausgeprägten Baumbestands mit Baumhöhlen 
dagegen sehr unwahrscheinlich. Auch dass Populationen von Vogelarten in ihrem Erhal-
tungszustand erheblich beeinträchtigt werden können (§ 44 Art. 1, Ziff. 2 BNatSchG), ist 
weitgehend auszuschließen, da davon auszugehen ist, dass es sich bei dem vorkom-
menden Vogelbestand um verbreitete und z.T. häufige und ungefährdete Arten handelt.  

Vertiefende Untersuchungen, um ein mögliches Vorkommen von artenschutzrechtlich 
relevanten Tagfalterarten - Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling sowie Gro-
ßer Feuerfalter - und der Zauneidechse feststellen oder ausschließen zu können, ggfs. mit 
einer artenschutzrechtlicher Prüfung, sind im Frühjahr/Sommer 2017 durchzuführen. 

Für die Obstbaumpflanzen, die als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen für baubedingte 
Eingriffe und Habitatverluste an anderer Stelle festgesetzt wurden, müssen ggfs. Ersatz-
pflanzungen von einheimischen standortgerechten Gehölzen und Obstbäumen vorge-
nommen werden.  

Da Teile des Planungsareals als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sind, muss für 
diesen Bereich die Erteilung einer Befreiung von den Vorschriften der Landschaftsschutz-
verordnung bei der Unteren Naturschutzbehörde des Rems-Murr-Kreises beantragt wer-
den.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Seite: 

Ansichten des Untersuchungs- und Planungsgebiets Gewerbegebietserweiterung Erlen-
hof III in Berglen (Rems-Murr-Kreis)  
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